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Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zu dem Grundsatz der Vereinten 
Nationen „Responsibility to Protect“ (R2P) (Schutzverantwortung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Ziffern 138 und 139 der Resolution über das Ergebnis des VN-
Weltgipfels 2005,

– unter Hinweis auf die Resolution (S/RES/1674) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen von April 2006,

– unter Hinweis auf den Bericht des VN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon vom 15. September 
2009 zur Umsetzung des Konzepts der Schutzverantwortung,

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
7. Oktober 2009 zur Schutzverantwortung (A/RES/63/308),

– unter Hinweis auf die Resolution 1973 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 
17. März 2011 zu Libyen, in der zum ersten Mal in der Geschichte die Anwendung von 
Gewalt gegen ein Land unter ausdrücklichem Verweis auf die Schutzverantwortung 
gebilligt wurde, und in Erwägung auf weitere Verweise in diesem Sinne in der Resolution 
1997 zur Côte d’Ivoire, 1996 zu Sudan und in der Resolution 2014 zu Jemen,

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in den Ziffern 138 und 139 der Resolution über das Ergebnis des 
VN-Weltgipfels darauf hingewiesen wird, dass jeder einzelne Staat die Verantwortung für 
den Schutz seiner Bevölkerung vor Gräueltaten hat und die internationale Gemeinschaft 
die Pflicht hat, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, falls die nationalen Behörden 
offenkundig dabei versagen, ihre Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, 
ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen, die in die 
Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen;

B. in der Erwägung, dass das Konzept auf drei Säulen beruht, wobei die Verantwortung jedes 
einzelnen Staates, seine Bevölkerung zu schützen, als erste Säule gilt, die Verantwortung 
der internationalen Gemeinschaft, Staaten beim Schutz ihrer Bürger und beim Aufbau von 
Kapazitäten zu unterstützen, die zweite Säule darstellt. und die dritte Säule ein 
rechtzeitiges und entschiedenes Eingreifen des internationalen Gemeinschaft beinhaltet, 
wenn die erste und die zweite Säule versagen;

C. in der Erwägung, dass die Definition des Konzepts der Schutzverantwortung weiter 
dahingehend ausgearbeitet wurde, dass das Konzept der Schutzverantwortung eine 
Präventionsverantwortung, eine Reaktionsverantwortung und eine 
Rekonstruktionsverantwortung umfasst;

D. in der Erwägung, dass jüngere Erfahrungen mit spezifischen Krisen von einander 
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abweichende Ergebnisse gezeigt haben, was die internationalen Anstrengungen gemäß der 
zweiten Säule betrifft;

E. in der Erwägung, dass das erste Beispiel internationaler Anstrengungen im Rahmen der 
dritten Säule – die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebilligte militärische 
Intervention in Libyen – wahrscheinlich viele Leben gerettet hat, dass aber in diesem 
Zusammenhang auch viele Fragen zum Konzept der Schutzverantwortung zutage getreten 
sind, die einer feineren Abstimmung bedürfen;

F. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Schutzverantwortung der Vereinten Nationen 
zwar ein wichtiger Fortschritt hin zu einer friedlichen Welt ist, da dadurch die Einhaltung 
der universellen Menschenrechtsnormen und des internationalen humanitären Rechts 
gestärkt wird, wenn dieses Konzept hinreichend legitimiert und reguliert wird, um den 
Verdacht einiger Regierungen zu widerlegen, es diene als Instrument der Einmischung 
von außen; 

1. richtet folgende Empfehlungen an die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin und an die 
Mitgliedstaaten:

a) sie möchten das Konzept der Schutzverantwortung in Zusammenarbeit mit anderen 
staatlichen Akteuren, die die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, Gräueltaten 
zu verhüten, verbessern möchten, genauer abstimmen, zum Beispiel im Sinne des von 
Brasilien eingeleiteten Vorschlags der BRIC-Staaten mit dem Titel „Responsibility 
while protecting“ (Verantwortung während des Schutzeinsatzes);

b) sie möchten die Grundlage für einen interinstitutionellen Konsens über die 
Schutzverantwortung schaffen, die gemeinsam vom Rat, dem EAD, der Kommission 
und dem Europäischen Parlament angenommen werden sollte;

c) sie möchten alles in ihren Kräften Stehende unternehmen, um die präventive 
Diplomatie und die Vermittlung sowohl auf EU-Ebene als auch innerhalb der VN 
weiter zu entwickeln und um Instrumente zu entwickeln, die auch von den VN genutzt 
werden können;

d) sie möchten die politische Planung und die Entwicklung von Kapazitäten im Rahmen 
der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP) gegen das 
Ziel abwägen, EU-Kapazitäten zu schaffen, die mit den Erfordernissen der VN im 
Zusammenhang mit einem besseren Schutz der Menschenrechte und der Verhütung 
von Krieg und Gräueltaten vereinbar sind;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und - zur Information - der 
Kommission zu übermitteln.


